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Norm

StGB §3 Abs1 A1

Rechtssatz

Nach zweimaligen Messerattacken gegen den Körper des Angegri enen ist ein Angri  jedenfalls auch dann noch nicht

abgeschlossen, wenn der Angreifer zwar zu Boden geschlagen wurde, aber weiter angri sfähig ist und auch nicht als

Zeichen der Beendigung seines Angriffes beispielsweise sich des Messers entledigt.
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